Direkte Demokratie weiter 

ausgebaut 

( In zweiter Lesung hat das Berliner Abgeordnetenhaus am 1. Juli 2010 das Gesetz zur Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden novelliert und damit für mehr Rechtssicherheit und Transparenz gesorgt. 

· Mehrere Anträge auf Durchführung eines Volksbegehrens zur Einleitung eines Volksentscheides – z.B. zur Offenlegung der Privatisierungsverträge der Berliner Wasserbetriebe und zur Verbesserung der Situation in den Kitas – waren von der Rechtsaufsicht des Senats (Innenverwaltung) für nicht oder nur teilweise zulässig erklärt worden. Anschließend hatte das Landesverfassungsgericht doch die Zulässigkeit festgestellt. 

· Jetzt ist auf Antrag der rot-roten Koalition beschlossen worden, dass die Innenverwaltung, sofern deren Rechtsaufsicht ein beabsichtigtes Plebiszit vollkommen oder teilweise für nicht zulässig hält, das Landesverfassungsgericht anrufen muss. 

· Damit wird auch der Senat aus der unangenehmen Doppelrolle genommen, einerseits Verfahrenspartner (denn in der Regel richten sich Plebiszite gegen die Regierungspolitik) und andererseits Entscheidungsinstanz sein zu müssen. Und die Entscheidung über eine Nichtzulässigkeit bzw. eine Nichtverbindlichkeit verliert den Geruch eines Willkürakts.

( Neu geregelt wurde eine Offenlegungspflicht für Geld- und Sachspenden. Sofern diese – als Geld- und Sachleistungen – aus der Hand eines Spenders zusammen 5.000 Euro überschreiten, müssen sie unter Angabe des Spenders öffentlich gemacht werden. Selbstverständlich sind Spenden nicht verboten, außer – wie jetzt auch geregelt wurde – für Fraktionen und Betriebe ab 25 Prozent Landesbeteiligung. Aber sowohl der Volksentscheid zu Tempelhof als auch der zu „Pro Reli“ haben gezeigt, dass finanziell potente Unternehmen, große Medien und auch Organisationen (wie z.B. die beiden christlichen Kirchen) hinter so mancher Initiative stehen und im Grundsatz auch eigene kommerzielle bzw. politische Interessen verfolgen. Das ist nicht verboten, aber die Bevölkerung soll wissen, mit wem sie bei einer positiven Stimmabgabe in einem Boot sitzt.

( Bezirkliche Bürgerbegehren und Bürgerentscheide wurden in Berlin erst unter Rot-Rot – ab da allerdings zu bundesweit einmaligen Bedingungen (die völlige Gleichsetzung von Vertretungs- und direkter Demokratie, weitreichende Entscheidungskompetenzen der BVV und so der Bürger, niedrige Quoren, bürgernahe Verfahren). Zur ersten Lesung haben SPD und LINKE ebenfalls am 1. Juli 2010 weitere Vereinfachungen ins Parlament eingebracht.
( Vor allem sind einige bisher offene Fragen klargestellt und eindeutig geregelt worden. 

· So müssen jetzt alle Einladungen und Beschlüsse der BVV und der öffentlich tagenden Ausschüsse sowie alle Mitteilungen des Bezirksamtes über die Umsetzung von Beschlüssen rechtzeitig und vollständig der Bevölkerung bekanntgegeben werden. 
· Die Bürgerfragestunde ist nunmehr in jeder BVV-Tagung anzubieten. Vor allem CDU-geführte Bezirke hatten diese Regelmäßigkeit zu unterlaufen versucht.  

· Über einen Einwohnerantrag haben Einwohner die Möglichkeit, die BVV zu zwingen, ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen, auch wenn es keine Fraktion will. Es hat aber bisher nur einen einzigen Einwohnerantrag gegeben, weil dieses an ein zu hohes Quorum (1 Prozent der über 16-jährigen) gebunden war. Jetzt reichen 1.000 Unterschriften. 
· Neu ist auch, dass nicht mehr eine Mindestbeteiligung über den Erfolg eines Bürgerentscheids bestimmt, sondern ein Zustimmungsquorum von 10 Prozent. 

· Wenn sowohl eine Trägerinitiative als auch das Bezirksamt jeweils eine eigene Vorlage zur alternativen Abstimmung gestellt und beide das erforderliche Quorum erreicht haben, musste bisher die Bevölkerung gesondert entscheiden, welche der beiden konkurrierenden Vorlagen vorgezogen werden sollte. Dieses komplizierte Verfahren haben wir vereinfacht; jetzt „gewinnt“ die Vorlage, auf die die meisten Ja-Stimmen entfallen. 

( Wie auf Landesebene, so haben wir deshalb auch auf Bezirksebene eine Veröffentlichungspflicht für Spenden eingeführt, wenn alle Geld- und Sachspenden aus einer Hand zusammen den Gesamtwert von 5.000 Euro überschreiten. Nicht spenden dürfen auch hier Fraktionen sowie Unternehmen ab 25-prozentiger Landesbeteiligung. 

( In Berlin kann die Bevölkerung in einem Bürgerentscheid über alles entscheiden, worüber auch die BVV entscheidungsberechtigt ist. Diese völlige Gleichsetzung von direkter und Vertretungsdemokratie bedeutet aber auch, dass die Bevölkerung nicht verbindlich entscheiden oder lediglich Empfehlungen abgeben kann, worüber auch die BVV kein verbindliches Entscheidungsrecht bzw. lediglich die Möglichkeit der Empfehlung an das Bezirksamt zusteht. 

· Wenn z.B.. das Land, der Bund oder andere beteiligt sind, kann die BVV nicht über deren Handeln und also auch nicht abschließend in der Sache entscheiden, sondern lediglich eine Empfehlung geben, worum sich das Bezirksamt im Ensemble aller Verantwortlichen bemühen möge. 
· Auch wenn Landes-, Bundes- oder Europarecht etwas verbindlich vorschreiben, kann die BVV dies nicht für einen Bezirk außer Kraft setzen. 
In solchen Fällen ist oft die Enttäuschung bei der Bevölkerung groß. Deshalb haben wir jetzt alle Beteiligten verpflichtet, von Anfang an und auf jedem Unterschriftenzettel über den Verbindlichkeitsgrad des Bürgerentscheids zu informieren. So erfolgt die Beteiligung im vollen Wissen um deren Wirkungskraft. 
( Nicht gefolgt sind wir dem Vorschlag, 
· nur Bürgerentscheide zuzulassen, wenn die BVV auch abschließend entscheiden darf, weil das eine Eingrenzung der direkten Demokratie wäre. 
· Und wir haben auch nicht die Idee aufgegriffen, den BVV per Gesetz eine Allzuständigkeit für alles zu übergeben, was im Bezirk geschieht. Denn das widerspricht den Realitäten in der Einheitsgemeinde Berlin, wo nicht weniges im Bezirk – siehe oben – eine gesamtstädtische Dimension besitzt, und in gesamtstädtischen Angelegenheiten hat eben eine BVV nicht zu entscheiden. 
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